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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Claudia Köhler, Andreas 
Birzele, Cemal Bozoğlu, Maximilian Deisenhofer, Gülseren Demirel, Tim Pargent, 
Toni Schuberl, Florian Siekmann, Eva Lettenbauer, Julia Post, Gabriele Triebel, 
Christian Zwanziger, Sanne Kurz, Verena Osgyan, Dr. Sabine Weigand, Andreas 
Krahl, Kerstin Celina und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sozialen Lockdown wegen vorläufiger Haushaltsführung verhindern –   
Finanzierung sozialer Einrichtungen in Bayern sichern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, trotz vorläufiger Haushaltsführung bis voraus-
sichtlich Ende Juni 2024 dafür zu sorgen, dass Projekte und Förderungen insbesondere 
in den Bereichen Soziales und Bildung zuverlässig fortgeführt werden können. Zuge-
sagte Verbesserungen müssen eingehalten, Planungssicherheit gewährleistet, Insol-
venzen verhindert werden. 

 

 

Begründung: 

Der Doppelhaushalt 2024/2025 wird später verabschiedet werden als alle anderen 
Haushaltspläne in den vergangenen 20 Jahren. Das Haushaltsjahr 2024 wird zur Hälfte 
schon vorüber sein, wenn insbesondere neue Projekte finanziert werden können. Wäh-
rend andere Länder und der Bund bereits beschlossene Etats oder zumindest laufende 
Doppelhaushalte vorweisen konnten, hat die Staatsregierung noch am Entwurf gear-
beitet. 

Mit den Landtagswahlen ist das nur teilweise zu erklären. Auch nach Wahljahren lag 
der Haushaltsentwurf schon deutlich früher vor als in diesem Jahr. 

Die Auswirkungen dieser Verspätung und der damit verbundenen vorläufigen Haus-
haltsführung treffen vor allem Empfängerinnen und Empfänger von Zuschüssen, die 
notwendig sind, für die es aber keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Dazu zählen soziale 
Einrichtungen, Wohlfahrtsorganisationen, aber auch Kommunen, die auf zusätzliche 
Mittel beispielsweise für die Jugendsozialarbeit an Schulen warten – oder bei ausblei-
benden staatlichen Mitteln auf den Kosten sitzenbleiben. 

Aktuell können keine Anträge auf neue Stellen für die Jugendsozialarbeit an Schulen 
für das kommende Schuljahr gestellt werden, da es keine Haushaltsmittel gibt und auch 
nicht klar ist, wie hoch das Budget sein wird. Gleichzeitig müssen Anträge wegen der 
langen Bearbeitungszeit mindestens drei Monate vor Maßnahmenbeginn gestellt wer-
den. Wenn das Haushaltsgesetz erst Ende Juni in Kraft tritt, ist ein Maßnahmenbeginn 
zum Schulstart im September faktisch unmöglich. 

Die Ganztagsbetreuung braucht dringend eine Erhöhung der staatlichen Förderung. 
Aber ohne eine sichere Finanzierung werden Träger kaum gewillt oder in der Lage sein, 
Angebote einzurichten bzw. weiter auszubauen. Hier sind klare Signale der Staatsre-
gierung erforderlich. 

Projekte, die 2024 neu entstehen und bisher keine staatliche Förderung erhalten hatten, 
müssen von den Trägern vorfinanziert werden – ohne Sicherheit, dass eine staatliche 



Drucksache  19/386 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Förderung erfolgt. Ein Beispiel dafür ist das Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen. 
Neue Second-Stage-Projekte oder weitere Plätze in Frauenhäusern können nicht ge-
währleistet werden. 



zusammenarbeiten wolle. Ich bin auch nicht im Bundestag. Von daher ist Ihre 
Frage völlig abwegig.

Zweitens. Ich möchte nur zur Klarstellung darauf hinweisen, dass sich das Paket, 
das die Bayerische Staatsregierung beschlossen hat, nicht nur mit der Frage der 
Rückführungen beschäftigt, sondern auch darauf ausgerichtet ist, die illegale Mi-
gration zu reduzieren. Wir tun uns nämlich erheblich leichter, wenn bestimmte 
Leute erst gar nicht ins Land kommen. Dann müssen wir sie nämlich nicht nach 
einem Verfahren wieder außer Landes bringen. Auch das ist ein Teil dieses Maß-
nahmenpakets.

Die Umsetzung begann damit, dass wir zu den wesentlichen Punkten Anträge in 
den Bundesrat eingebracht haben. Diese Anträge können Sie bereits auf der Ta-
gesordnung des Bundesrates finden. Was wir selbst in Bayern tun können, das tun 
wir bereits. Wir brauchen aber bei einer Reihe von Themen – ich habe das Land 
Tunesien angesprochen – Entscheidungen auf Bundesebene. Deshalb haben wir 
erneut eine ganze Reihe von Anträgen in den Bundesrat eingebracht. Wir hoffen, 
dass diese Anträge Unterstützung finden werden.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatsminister. 
– Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19/385 seine Zu-
stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Frak-
tion. Gegenstimmen! – Das sind die restlichen Fraktionen des Hohen Hauses. Ent-
haltungen? – Keine Enthaltungen. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 19/386 mit 19/388 und 19/397 wer-
den im Anschluss an die heutige Sitzung in den jeweils zuständigen federführen-
den Ausschuss verwiesen.

Damit ist die Sitzung geschlossen.

(Schluss: 16:33 Uhr)

Protokoll 19/10
vom 07.02.2024
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Claudia Köhler u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 19/386 

Sozialen Lockdown wegen vorläufiger Haushaltsführung verhindern - Finanzie-
rung sozialer Einrichtungen in Bayern sichern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Claudia Köhler 
Mitberichterstatter: Patrick Grossmann 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 8. Sitzung 
am 21. Februar 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Claudia Köhler, Andreas Birzele, Cemal Bozoğlu, Maximilian Deisenhofer, 
Gülseren Demirel, Tim Pargent, Toni Schuberl, Florian Siekmann, Eva 
Lettenbauer, Julia Post, Gabriele Triebel, Christian Zwanziger, Sanne Kurz, 
Verena Osgyan, Dr. Sabine Weigand, Andreas Krahl, Kerstin Celina und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/386, 19/1116 

Sozialen Lockdown wegen vorläufiger Haushaltsführung verhindern –   
Finanzierung sozialer Einrichtungen in Bayern sichern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 

SPD-Fraktion, die FREIE-WÄHLER-Fraktion, die CSU- und die AfD-Fraktion. Gegen-

stimmen? – Enthaltungen? – Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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